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Wesentliche Eigenschaften nach der Bauproduktenrichtlinie

In der Bauproduktenrichtline (Anhang I) werden insgesamt sechs – baurechtlich 
relevante – „wesentliche Anforderungen“ an Bauwerke festgelegt, die bei normaler 
Instandhaltung über einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum („Dauerhaftigkeit“) 
erfüllt werden müssen.

Im einzelnen handelt es sich um folgende WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN:

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit

Brandschutz

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Nutzungssicherheit

Schallschutz

Energieeinsparung und Wärmeschutz



Verwendbarkeitsnachweise nach BauPG und LBO
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Vorbemerkungen und Fragen zur Notwendigkeit einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zustimmung

Wann ist eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich?

1. Bei Abweichungen von den Regeln der Bauregelliste A, Teil 1

2. Wenn keine technischen Baubestimmungen vorhanden sind

3.  Wenn es keine anerkannten Regeln der Technik für diese Produkte gibt
→ In der Regel landen diese Erzeugnisse in der Bauprodukte-Liste C
„sonstige Bauprodukte“

4.  Für Bauprodukte der Liste C kommt eine Zustimmung im Einzelfall 
nicht in Betracht.

5.  Die Verwendbarkeit nicht geregelter Bauprodukte und Bauarten kann durch ein
a) „allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“, oder
b) durch eine Zustimmung im Einzelfall, 
sofern erforderlich, nachgewiesen werden.



Bauregelliste DIBt


